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weiliger Wanderquartiere sind diese eigenen Mittel der 
Lehrlinge entsprechend der Mitteilung des Staatssekretariats 
für Berufsbildung vom 12. Februar 1974 zur Nutzung der 
zeitweiligen Wanderquartiere an kommunalen Berufsschulen 
(Verfügungen und Mitteilungen des Staatssekretariats für 
Berufsbildung Nr. 3/1974 S. 26) einzusetzen.

(4) Die eigenen Mittel der Schüler, Lehrlinge und Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten richten sich nach den geplanten 
Maßnahmen und dürfen nicht höher sein als die tatsächlich 
aufgetretenen Kosten. Nichtverbrauchte Mittel der Schüler 
sind anteilmäßig zurückzuerstatten. Eine zweckentfremdete 
Verwendung dieser Mittel ist nicht gestattet.

(5) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen, in deren 
Verantwortungsbereich die Feriengestaltung der Schüler und 
die Urlaubsgestaltung der Lehrlinge durchgeführt wird, sind 
verpflichtet, die Verantwortlichen für die Verwaltung und 
Bewirtschaftung der Mittel der Schüler, Lehrlinge und Eltern 
bzw. Erziehungsberechtigten festzulegen. Sie haben in Über
einstimmung mit den Elternvertretungen und den Leitungen 
des Jugendverbandes die Kontrolle der zweckentsprechenden 
Verwendung dieser Mittel zu regeln. Die Abrechnung dieser 
Mittel erfolgt gegenüber den Erziehungsberechtigten, Eltern
vertretungen, FDJ- und Pionierkollektiven und gegenüber 
denen, die die Mittel bereitgestellt haben.

§ 8

Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. April 1975 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 1. September 1971 
über Grundsätze zur Finanzierung der Feriengestaltung für 
Schüler und der Urlaubsgestaltung für Lehrlinge in allen 
Ferienformen (Finanzierung der laufenden Aufwendungen)* 
außer Kraft.

Berlin, den 21. März 1975 

Der Leiter
des Amtes für Der Minister

Jugendfragen beim der Finanzen
Ministerrat der DDR

J a g e n o w  I .  V . :  D r .  S c h m i e  d e r
Staatssekretär

* Diese Anordnung wurde in den Verfügungen und Mitteilungen 
des Ministeriums für Volksbildung und des Staatssekrertariats für 
Berufsbildung Nr. 2/1972 S. 10 bekanntgegeben. * 1

Anordnung 
zur Planung, Finanzierung und Abrechnung 

der Lager der Erholung und Arbeit 
der Schüler und Studenten

vom 21. März 1975

Auf der Grundlage der §§ 20, 40 und 50 des Jugendgesetzes 
der DDR vom 28. Januar 1974 (GBl. I Nr. 5 S. 45) sowie der An
ordnung vom 1. September 1972 über die weitere Entwicklung 
der Feriengestaltung der Schüler und Studenten sowie der 
Urlaubsgestaltung der Lehrlinge (GBl. II Nr. 64 S. 693) wird 
im Einvernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen 
Staatsorgane und in Übereinstimmung mit dem Bundesvor
stand des FDGB und dem Zentralrat der FDJ folgendes an
geordnet:

§ 1
(1) Diese Anordnung gilt für wirtschaftsleitende Organe, Be

triebe, Kombinate und Produktionsgenossenschaften sowie 
für staatliche Organe und ihnen unterstellte Einrichtungen 
(nachfolgend Betriebe und Einrichtungen genannt), die in 
ihrem Verantwortungsbereich Lager der Erholung und Arbeit

für Schüler ab vollendetem 14. Lebensjahr (nachfolgend Lager 
genannt) während der Ferien durchführen.

(2) Diese Anordnung gilt auch für den Einsatz von FDJ- 
Studentenbrigaden, einschließlich internationaler Studenten
brigaden.

§ 2

(1) Die Lager sind fester Bestandteil der Feriengestaltung. 
Sie dienen der aktiven Erholung und fördern die sozialistische 
Arbeitserziehung der Schüler. Die Lager der Erholung und 
Arbeit gewährleisten die enge Verbindung von gesellschaft
lich-nützlicher Arbeit und sinnvoller Freizeitgestaltung.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen gewährlei
sten den planmäßigen Einsatz der Schüler an gesellschaft
lich bzw. volkswirtschaftlich wichtigen Schwerpunkten. Die 
Vorschläge für geeignete Einsatzobjekte sind mit den Volks
bildungsorganen und den Leitungen der Freien Deutschen 
Jugend zu beraten.

§3

(1) Die Lager sind auf der Grundlage der Rechtsvorschrif
ten durchzuführen.

(2) Die Teilnahme an den Lagern ist freiwillig. Die Leiter 
der Betriebe und Einrichtungen unterstützen in Zusammen
arbeit mit den Leitern der Bildungseinrichtungen die Lei
tungen der FDJ bei der Gewinnung und Vorbereitung der 
Teilnehmer.

§4

Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen sind verantwort
lich für
— die Auswahl der Arbeitsobjekte, die Gestaltung aller er

forderlichen Arbeitsbedingungen sowie für nachweisbare 
Arbeitsschutzbelehrungen;

— die fachliche, politische, kulturelle und sportlich-touristi
sche Betreuung der Teilnehmer;

— die Auswahl, Vorbereitung und den Einsatz geeigneter 
Kader als Leiter, Brigadiere und Betreuer;

— die Bereitstellung und Ausstattung geeigneter Unterkünfte;
— die Entlohnung, die Verpflegung und den Transport der 

Teilnehmer.
Bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Maßnahmen 
ist mit den Leitungen der Freien Deutschen Jugend und den 
Vorständen des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes zu
sammenzuarbeiten.

§5
(1) Die materiellen und finanziellen Mittel für die Durch

führung der Lager sind im Rahmen der staatlichen Plankenn- 
ziffem in die Volkswirtschafts- und Finanz- bzw. Haushalts
pläne der im § 1 genannten Betriebe und Einrichtungen auf
zunehmen.

(2) Die Leiter der Betriebe und Einrichtungen, die gemäß 
§ 2 Arbeitsobjekte über Lager realisieren, sichern, daß die 
aus dem Einsatz der Teilnehmer resultierenden produktiven 
Leistungen sowie die dafür erforderlichen Kosten, wie z. B. 
Lohnkosten, Verpflegung, Unterbringung, Kosten für An- 
und Abtransport zur Arbeitsstelle oder für Arbeitsschutzbe
kleidung, in die betrieblichen Pläne bzw. Haushaltspläne auf
genommen werden.

§ 6

(1) Die Lohnkosten für die Fachkräfte, wie z. B. ingenieur
technisches Personal und Facharbeiter, sind von den Betrie
ben, die die produktiven Leistungen planen, im Rahmen ihrer 
Lohnfonds zu berücksichtigen und zu bezahlen. Werden Fach
kräfte für Arbeitsaufgaben in anderen Betrieben und Ein
richtungen eingesetzt, so werden durch diese Betriebe und 
Einrichtungen die anfallenden Lohnkosten und sonstigen 
Aufwendungen den delegierenden Betrieben erstattet.

(2) Die Betriebe und Einrichtungen, die Lager durchführen, 
zahlen den pädagogischen Betreuern auf der Grundlage der 
bestehenden Regelungen eine Helferentschädigung.


